Antrag der FDP-Fraktion [Stadtname]
Betreff: Abschaffung der Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie auf städtischen Flächen
Die Stadtverordnetenversammlung [Stadtname] möge beschließen:
1. Die Stadt [Stadtname] erhebt ab dem [Datum, z. B. 01.01.2026] keine Sondernutzungsgebühren mehr für Außengastronomie (z. B. Tische, Stühle, Sonnenschirme) auf öffentlichen Flächen wie Gehwegen, Plätzen und Straßenrandzonen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, eine etwaige notwendige Satzungsänderung der GV/StaVo zum Beschluss vorzulegen.
3. Die Stadtverordnetenversammlung spricht sich ausdrücklich für eine unbürokratische und gastgewerbefreundliche Praxis bei der Genehmigung von Außenflächen aus.
Begründung:
Die Gastronomie ist ein wichtiger Bestandteil des öffentlichen Lebens, der Lebensqualität und der wirtschaftlichen Attraktivität unserer Innenstadt und Ortsteilzentren. Außengastronomie belebt das Stadtbild, fördert die Aufenthaltsqualität und stärkt das soziale Miteinander im öffentlichen Raum.
Gerade in den letzten Jahren standen gastronomische Betriebe durch steigende Kosten, Fachkräftemangel und die Nachwirkungen der Pandemie unter erheblichem Druck. In dieser Lage sollte die Stadt auf zusätzliche Belastungen verzichten und gezielt Entlastung schaffen. Der Verzicht auf Sondernutzungsgebühren ist ein einfaches, wirkungsvolles Mittel zur Unterstützung der lokalen Gastronomie - ohne aufwendige Förderverfahren oder neue Bürokratie.
Zugleich stärkt eine solche Maßnahme die Attraktivität der Innenstadt, fördert den Tourismus, das Stadtmarketing und die wirtschaftliche Belebung. Auch die Verwaltung profitiert von weniger Aufwand bei der Erhebung, Überwachung und Abrechnung der Gebühren.
Öffentliche Flächen sollen als gemeinschaftlich nutzbarer Raum verstanden werden - nicht als zusätzliche Einnahmequelle zu Lasten lokaler Unternehmerinnen und Unternehmer. Der dauerhafte Verzicht auf Gebühren für Außengastronomie ist ein klares Signal für wirtschaftsfreundliche Kommunalpolitik, gelebte Gastfreundschaft und eine lebendige Stadt.

